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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1992

Norm

EO §224

GBG §112

Rechtssatz

Bei der Lastenfreistellung einer von mehreren simultan haftenden Liegenschaften handelt es sich nicht um eine

Verwertung des Pfandrechtes, selbst wenn die Einwilligung in die Pfandrechtslöschung entgeltlich erfolgt, etwa gegen

Zahlung an den Gläubiger aus dem erlösten Kaufpreis.
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